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XII . Das Rechnungswesen , insbesondere die

Rechnungsprüfung .

Als der Oberkirchenrat nach Kriegsende in
seinem schwer beschädigten Verwalfungsge —
bäude mif den zurückgekehrten Beamfen und

Angesfellten mit dem Wiederaufbau einer ge -
ordneten Verwalfung begann , stand er vor der

Frage , ob und gegebenenfalls in welchem Um⸗-

tang die Revision der kirchlichen Kassen - und

Rechnungsführung wieder aufgenommen wer —
den sollte . Die Frage , ob sie wieder aufgenom -
mén werden sollfe , wurde ohne 26gern bejaht ,
weil eine geordnefte Verwalfung öffentlicher
Gelder ohne diese Revision nicht àuskommt . Bei

Prüfung der zweiten Frage war von der gegebe -
nen Lage und davon auszugehen , ob sich das
in den Verwaltungsvorschriften von 1008 vorge -
schriebene Prüfungsverfahren bisher bewährf
haffe .

Für die Stellung und Abhör der Fondsrech -

nungen der Kirchengemeinden galfen bis zur
Währungsreform die 5§8 138 bis 145 der Verwal -

tungsvorschriften von 1008 . Hiernach hafften die

Kirchengemeinden auf ihre Kosten entweder
durch den Rechner selbst oder durch einen be -
sonders zu besfellenden Rechnungsteller inner —
halb 3 Monaten nach Ablauf der Rechnungs -
periode unter Beachtung der Vorschriften der
§ 8 112 bis 122 und 132 bis 137 der Verwalfungs -
Vorschriften von 1908 eine förmliche Rechnung
stellen zu lassen , die nach Vorprüfung durch
den Kirchengemeinderaf späfestens auf 1. Juni ,
bzw . nach Verlegung des Termins des Rech -

nungsjahres auf 1. April bis späfestens 1. Sepfem -
ber des betreffenden Jahres dem Oberkirchenraf
zur Veranlassung der endgültigen Prüfung durch
seine Abhörbeamten gegen Zahlung einer Ab -

hörgebühr durch die Kirchengemeinde an die
Evang . Landeskirchenkasse vorzulegen war .

Dieser Vorlagetermin wurde vor dem Kriege ,
besonders aber während des Krieges , in den
meisten Fällen nicht eingehalten und zwar aus
folgenden Gründen :

1. Zahlreiche Kirchengemeinden bemühtfen
sich überhaupt nicht um eine rechtzeifige Rech -

nungstellung ,

2. andere Kirchengemeinden fanden trotz Be -
mühung keine Rechnungsteller ,

53. andere Kirchengemeinden beauftragten
zwar einen Rechnungsfeller , der die Arbeif nur
in seiner Freizeit — mif mehr oder wWweniger Sach -
kenntnis — erledigen und daher den Abliefe -
rungstermin meistens nichf einhalten konnte ,

4. andere Kirchengemeinden übertrugen dis
Arbeit an sich geeigneten Rechnungstellerm (dar.
unter verschiedenflich Beamten und Angestell .
ten des Rechnungsprüfungsamts ) , die zu viele
solche Aufträge übernahmen und deshalb we—
gen Zeitmangels oder fehlender Prüfung durch
die Kirchengemeinderäfe die Arbeit nicht fer⸗
mingemäß ferfigstellen konnten .

So kam es , daß bei der Währungsreform trott
vorhergegangenen jahrelangen Drängens des

Rechnungsprüfungsamtes die Rechnungen vieler

Kirchengemeinden seif 3 bis 10 Jahren weder ge-
stellt noch abgehörf waren . Eine Prüfung so alter

Rechnungen aber haf ihren Zweck verfehlt
Meist können aus den Ergebnissen dieser Prü -

fungen nicht mehr die nötigen Folgerungen ge—
zogen werden , Maßnahmen zur Beseifigung von
Mißständen werden fragwürdig , und die Sorgfalt
derjenigen , deren Geschäftsführung zu prüfen
ist , läßt nach , weil das Bewußtsein , regelmäßig
geprüft zu werden , das diese Sorgfalf fördert ,
nicht mehr vorhanden ist . Deshalb wurde in

Abänderung der Verwaltungsvorschriften von
1908 mit Erlaß vom 11 . 3. 1949 Nr . 5071 ange -
ordnet , daß zunächst versuchsweise alle nicht
laufend geführten Ortsfondsrechnungen für
Zeiträume nach der Währungsreform , also
erstmals für 21 . 6. 1948 bis 31 . 3. 1940 , nicht
mehr durch Beauftragte der Kirchengemein -
den zu stellen , sondern daß die Unferlagen
unmittelbar nach Abschluß des Rechnungszeit⸗
raumes dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen
sind , das die Rechnungstfellung und gleichzeifig
die Abhör nach einem neuen verkürzten Ver —
fahren durch seine Abhörbeamtfen gebührenfrei
zu besorgen hat .

Durch dieses neue Verfahren war es möglich ,
bis Ende Februar 1952 sämfliche 534 Rechnungen
für die beiden Rechnungsjahre 21 . 6. 1948/81 . 3.
1949 und 1. 4. 194 %50 vollzählig und für das Rech -

nungsjahr 1. 4. 1950 %51 mit Ausnahme von 54
Stück fertigzusfellen und mit Abhörbescheiden
den Kirchengemeinden zurückzugeben .

Das Rechnungsprüfungsamt ist nach reiflicher

Prüfung aller Umstände zu der Ueberzeugung
gelangt , daß das neue Rechnungsfellungs - und
Abhörverfahren sich bewährf haf und deshalb
beibehalten werden sollfe . Das ist auch die Mei -

nung der Kirchengemeinden .

Das neue Verfahren wird deshalb beibehal -
ten und verbesserf werden , Wo Verbesserungen
angebracht erscheinen .
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Im Gegensafz zu früher werden durch das

gechnungsprüfungsamt auch die laufend geführ -
ten Rechnungen der großen Gemeinden geprüft .
Vor 1948 wurden diese Rechnungen durch von

den Kirchengemeinden besonders beauftragfe
und vergüfefe Personen geprüft .

43

Weifere Aufgaben des Rechnungsprüfungs -
amfes sind die Prüfung und Verbescheidung der

von den Bezirksverwaltungen und Kassen lau -

fend geführfen Jahresrechnungen sowie die Prü -

fung der Haushalftspläne der Kirchengemeinden .

XIII . Die finanzielle Lage der Landeskirche .

Der Berichtszeitraum umfaßf die Haushalfs -

jahre 1948/1949 , 194 %/1950 , 1950/1951 , 1951/1952 .

Die Haushaltspläne für diese Zeifrädume

schlossen mif folgenden Fehlbeträgen ab :

1948/1949 1036 870 DM ,
1949 %1950 1 566 700 DM ,
1950/O1951 1566 700 DM ,

1951/1952 1394 754 DM .

Die Ergebnisse der entsprechenden Rech -

nungsabschlüsse Waren :

1948/1940 Mehrausgaben 183 286 . 30 DM ,
1949 %1050 Mehreinnahmen 717 631 . 07 DM ,
1950/1951 Mehrausgaben 121 078 . 84 DM .

Die Rechnungen schlossen günsfiger ab als

die Haushaltspläne , weil in den Jahren 1948/150

außerplanmäßige Einnahmen ( auf Grund der

Währungsgesefze ) zur Besfreitung planmäßiger
Ausgaben verwendef wurden und weil in den

Jahren 1940 %/1050 und 1950/1951 die Kirchensfeuer -

einnahmen um 2,3 Millionen bzw . 900 OO0O DM

höher Wwaren als veranschlagt und weil schließ -

lich voranschlagsmäbige Ausgaben wegen der

Kassenlage nichf vollzogen wurden . Die Kassen -

lage war vom 20 . Juni 1948 bis zum Oktober 1951

immer so schlechf , daß die monaflichen Einnah -

men gerade ausreichfen , den monaflichen Besol -

dungsaufwand zu decken , während die übrigen
Ausgaben zu Gunsfen der Besoldungsausgaben
gedrosselt werden mußfen . Eine planmäßige
kinanzwirfschaft war aber auch nichf möglich ,
weil die Grundlagen der kirchlichen Bestfeue -

rung , die Einkommensteuer und die Lohnstfeuer ,
sich fortgesefzft änderfen . In der Berichtszeif wur —

den nichf weniger als 4 jeweils fief eingreifende
Aenderungsgesetze verabschiedef , nämlich :

1. das erste Gesetz zur vorläufigen Neuord -

nung von Steuern vom 22 . 6. 1948 ( Gesefz
Nr . 64) ,

2. das zweife Gesetz zur vorläufigen Neuord -

nung von Steuern vom 20 . 4. 1940 ,

3. das Gesetz zur Aenderung des Einkom -

mensteuergesefzes und des Körperschaft -
stéeuergesefzes vom 29 . 4. 1950 ( gülfig ab

1. 1. 1950 ) und

4. das Gesefz zur Aenderung und Verein -

fachung des Einkommensteuergesefzes und

des Körperschaftsteuergesetzes vom 27 . 6.

1951 .

Um eine planmäßige und gesunde Haushalts -

führung zu ermöglichen , haf die Synode am

19 . 10 . 1950 beschlossen , den Hebesatz für die

Kirchensfeuer als Zuschlag zur Einkommensfeuer

( Lohnsfeuer ) zu erhöhen . Ab 1. 7. 1951 wurde die

Kirchensfeuer nach einem Hebesatz von 10 v . H.

der Einkommensteuer CLohnsfeuer ) erhoben .

Vom 1. 1. 1946 bis 31 . 12 . 1947 War sie mif einem

Satfz von 6 v . H. , vom 1. 1. 1948 bis 30 . 6. 1948 mif

einem Safz von 5 v . H. und vom 1. 7. 1948 bis

30 . 6. 1951 mit einem Safz von 8 v . H. erhoben

worden . Diese 4 verschiedenen Hebesäfze inner -

halb von 6 Jahren zeigen ebenfalls , daß der Rah -

men des Haushalfts der Landeskirche noch nicht

die Festigkeit haf , die er haben müßte . Auf der

Einnahmeseife ist wegen der allgemeinen wirt -

schafflichen Lage , wegen der letzten Steuer -

reform , wegen weiferer Reformpläne und infolge
des Hebesafzes von 10 v . H. mif einer wesent -

lichen Aenderung des Haushalfsplanansafzes der

Kirchensfeuereinnahmen zu rechnen . Dasselbe

gilt aber auch für die Ausgaben , die sich insbe -

sondere durch Anpassung der Besoldung der

Geistlichen , kirchlichen Beamfen und Angestell -
ten àn diejenige der Staafsbedienstefen sehr ver -

mehren werden .

Da die wirtschaftliche Entwicklung seif der

Währungsreform aufwärts verlaufen ist und da

die erhöhfe Kirchensfeuer , von deren Ertrag die

finanzielle Lage der Landeskirche abhängt , als

Zuschlag zu der von dieser Konjunktur beein -

flußten und infolge der Reform vom 27 . 6. 1951

ergiebigeren Einkommensteuer erhoben wird ,
kann angenommen werden , daß die Krise der

kirchlichen Finanzwirfschaft überwunden ist . Da

zudem durch die Gesefze vom 28 . 6. 1951 und

vom 21 . 1. 1952 der Arfikel 13 des Ortskirchen -

steuergesefzes und damif die Besteuerung der

Stiftungen und Körperschaften wieder eingeführt
Wurde , wird in absehbarer Zeif auch die finan -

zielle Lage der Kirchengemeinden eine Erleich -

terung erfahren .
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